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13.12.2017 

Tischvorlage 

TOP 7 / 71. RR am 14.12.2017 

Regionalplan Düsseldorf (RPD) 
hier: Aufstellungsbeschluss 

Vorlage insb. zu im Rahmen der Erarbeitung 
des Regionalplans Düsseldorf verspätet 
eingegangenen Stellungnahmen  
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Einleitung 
Im Rahmen der Erarbeitung des Regionalplans Düsseldorf gingen einige 
Stellungnahmen so spät ein, dass sie nicht mehr in der Sitzungsvorlage vom 
4.12.2017 verarbeitet werden konnten. 
 
Entsprechende Stellungnahmen werden dem Regionalrat jedoch mit dieser 
Tischvorlage im Anhang zur Kenntnis gegeben (und zusätzlich eine Anlage zu einer 
älteren Stellungnahme). Diese Tischvorlage ist dabei auch während der Sitzung des 
Regionalrates im Sitzungssaal einsehbar. 
 
Nachfolgend erfolgt eine kurze Auflistung der Stellungnahmen und es werden seitens 
der Regionalplanungsbehörde Beschlussvorschläge für den Regionalrat gemacht. 
 
 
Stellungnahmen und Beschlussvorschläge der Regionalplanungsbehörde 
 
22.11.17 Stellungnahme der Stadt Düsseldorf (Verfahrensbeteiligter) 
gemeinsam mit dem Verein zur Förderung der wirtschaftlichen Interessen des 
Düsseldorfer Hafens e.V. (Öffentlichkeit)  
 
 
In der gemeinsamen Stellungnahme der Stadt Düsseldorf (Verfahrensbeteiligter) 
gemeinsam und des Vereins zur Förderung der wirtschaftlichen Interessen des 
Düsseldorfer Hafens e.V wird ausgeführt, eine industrielle Nutzung sei im Bereich 
des ehemaligen Muskator III-Werks aufgrund der Nähe zum Stadtteil Hamm nicht 
uneingeschränkt möglich und dies widerspreche einer GIB-Darstellung. Zur 
Einhaltung der erforderlichen Abstände zu empfindlichen Nutzungen im ASB solle 
ein Teilbereich aus der Zweckbindung ausgenommen und als ASB dargestellt 
werden. In der Bauleitplanung seien dann Nutzungen, deren Emissionsverhalten im 
Einzelfall mit den umgebenden Nutzungen verträglich ist, zu entwickeln. 
 
Beschlussvorschlag der Regionalplanungsbehörde: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Es wird an den regionalplanerischen 
Bewertungen/AGV unter dem Kürzel Düsseldorf-PZ1eb/Düs_012_A_GIBfzN in den 
Kommunaltabellen festgehalten. Der betreffende Bereich ist, wie schon in der ersten 
Kommunaltabelle ausgeführt, trimodal erschlossen und weist daher besonders gute 
Eigenschaften für eine hafenaffine Nutzung auf. Angesichts des im Wasserstraßen-, 
Logistik- und Hafenkonzept des Landes NRW 2016 festgestellten Bedarfs an 
Hafenflächen ist gerade die Sicherung trimodal erschlossener Flächen von 
besonders großer Bedeutung. Außerdem ist davon auszugehen, dass eine mit 
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben vereinbare hafenaffine Nutzung auf dem 
Grundstück verwirklicht werden könnte. Im Jahr 2016 hatte der Verein zur Förderung 
der wirtschaftlichen Interessen des Düsseldorfer Hafens e. V. ausgeführt, dass eine 
Ansiedlung emittierender Nutzungen im gesamten in Rede stehenden Bereich 
grundsätzlich möglich ist. Hierzu wird auf die regionalplanerische Bewertung/AGV 
unter dem Kürzel Düsseldorf-PZ1eb/Düs_012_A_GIBfzN in der 1. Kommunaltabelle 
Düsseldorf hingewiesen. 
Etwaigen Bedenken dagegen wird nicht gefolgt. 
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Diverse Stellungnahmen insb. zur Thematik von Windenergiebereichen/WEA in 
und am Reichwald 
 
Die nachfolgenden Stellungnahmen wurden zum größten Teil sowohl an Frau 
Regierungspräsidentin Radermacher, als auch an Herrn Petrauschke, den 
Regionalratsvorsitzenden, versendet. Aufgrund des gleichen Inhalts wird hiervon 
jeweils nur ein Schreiben im Anhang angeführt (einsehbar durch den Regionalrat 
sind in den Fällen jeweils beide).  
 
Ö-2017-11-16-A 
Ö-2017-11-16-B 
Ö-2017-11-20-A 
Ö-2017-11-23-A 
Ö-2017-11-23-B 
Ö-2017-11-23-C 
Ö-2017-11-23-D 
Ö-2017-11-23-E 
Ö-2017-11-23-F 
Ö-2017-11-23-G 
Ö-2017-11-23-H 
Ö-2017-11-23-I 
Ö-2017-11-27-A 
Ö-2017-11-27-B 
Ö-2017-11-27-C 
Ö-2017-11-27-D 
Ö-2017-11-27-E 
Ö-2017-11-27-F 
Ö-2017-11-27-G 
Ö-2017-11-28-A 
Ö-2017-11-28-B 
Ö-2017-11-28-C 
Ö-2017-11-28-D 
Ö-2017-11-28-E 
Ö-2017-11-28-F 
Ö-2017-11-28-G 
Ö-2017-11-28-H 
Ö-2017-11-28-I 
Ö-2017-11-29-A 
Ö-2017-11-29-B 
Ö-2017-11-29-C 
Ö-2017-11-29-D 
Ö-2017-11-29-E 
Ö-2017-11-29-F 
Ö-2017-11-29-G 
Ö-2017-11-29-H 
Ö-2017-11-29-I 
Ö-2017-12-04-A 
Ö-2017-12-04-B 
Ö-2017-12-04-C 
Ö-2017-12-04-D 
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Ö-2017-12-04-E 
Ö-2017-12-04-F 
Ö-2017-12-04-G 
Ö-2017-12-04-H 
Ö-2017-12-04-I 
Ö-2017-12-04-J 
Ö-2017-12-04-K 
Ö-2017-12-04-L 
Ö-2017-12-04-M 
Ö-2017-12-04-N 
Ö-2017-12-05-A 
Ö-2017-12-05-B 
Ö-2017-12-05-C 
Ö-2017-12-05-D 
Ö-2017-12-05-E 
Ö-2017-12-05-F 
Ö-2017-12-05-G 
Ö-2017-12-05-H 
Ö-2017-12-05-I 
Ö-2017-12-05-J 
Ö-2017-12-05-K 
Ö-2017-12-05-L 
Ö-2017-12-05-M 
Ö-2017-12-05-N 
Ö-2017-12-11-A 
Ö-2017-12-11-B 
Ö-2017-12-11-C 
Ö-2017-12-11-D 
Ö-2017-12-11-E 
 
Ergänzend dazu ist eine weitere Stellungnahme über Herrn Petrauschke 
eingegangen. Da diese inhaltlich bereits in die Synopsen aufgenommen wurde 
(Siehe hierzu Ö-2017-11-15-B), wird diese Stellungnahme auch nicht im Anhang mit 
aufgeführt. 
 
Beschlussvorschlag der Regionalplanungsbehörde:  
Den Bedenken in den vorstehend genannten Stellungnahmen bzw. allen 
Stellungnahmen in der Anlage – d.h. auch etwaigen vorstehend evtl. nicht explizit mit 
Nummer aufgeführten Stgn. aus der Anlage - wird nicht gefolgt. Dies gilt auch für 
inhaltgleiche Kopien an andere Personen/Akteure (siehe entsprechende 
Anmerkungen oben; Regionalratsmitglieder können alle entsprechenden 
eingegangenen Schreiben einsehen).  
 
Die Argumente stehen dem RPD in der Fassung der Vorlage vom 4.12.2017 nicht 
entgegen. Es wird hierzu auf die sachgerechten und hinreichenden Bewertungen der 
Regionalplanungsbehörde in der Sitzungsvorlage vom 4.12.2017 zu TOP 7/71 RR 
verwiesen.  
 
Darin wurden alle relevanten Argumente bereits aufgrund anderer Stellungnahmen 
entsprechend sachgerecht bewertet. Ergänzend dazu wird nur konkretisierend  
ausgeführt, dass auch die Auswirkungen auf die Wasserversorgung von Pflanzen im 
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Umkreis der WEA (Thema in Ö-2017-11-23-G) in der Abwägung mit den aus der 
Vorlage vom 4.12.2017 ersichtlichen positiven erwartbaren Effekten (u.a. 
Klimaschutz sowie positive wirtschaftliche Effekte) nicht hinreichend gewichtig sind 
für einen Darstellungsverzicht – auch nicht in der Summe mit anderen negativen 
Effekten. Die Auswirkungen auf die Wasserversorgung von Pflanzen sind 
voraussichtlich gering und betreffen nennenswert nur den Nahbereich von WEA. 
 
 
Ö-2017-12-07-A Stellungnahme zur ASB-Darstellung Am Schlagbaum / 
Eichholzstraße in Velbert (Öffentlichkeit) 
Ö-2017-10-04-I/04 Anlage zur Stellungnahme: Rahmenplan Am Schlagbaum / 
Eichholz der Stadt Velbert 
 
Als Stellungnahme aus der Öffentlichkeit wurde unter Bezugnahme auf die 
Stellungnahme Ö-2017-10-04-I, und hier insbesondere Zeile 04, ausgeführt, ein Teil 
der im Bereich Am Schlagbaum / Eichholzstraße in Velbert vorgesehenen 
überplanten Flächen liege im Landschaftsschutzgebiet. Die diesbezügliche 
regionalplanerische Bewertung unter dem Kürzel Velbert-PZ1a in der 3. 
Kommunaltabelle der Stadt Velbert, in der ausgeführt wird, dass die Darstellung des 
RPD nicht im Landschaftsschutzgebiet liegt, sei nicht zutreffend. In diesem 
Zusammenhang wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Rahmenplan der Stadt 
Velbert zur Fläche Am Schlagbaum / Eichholz, welcher der Stellungnahme Ö-2017-
10-04-I als Anlage beigefügt war, in der entsprechenden Synopse der Anregungen 
und Bedenken nicht in voller Länge enthalten ist. 
 
Beschlussvorschlag der Regionalplanungsbehörde: 
Es wird an den regionalplanerischen Bewertungen/AGV unter dem Kürzel Velbert-
PZ1a in der 3. Kommunaltabelle festgehalten. Der Rahmenplan der Stadt Velbert zur 
Fläche Am Schlagbaum / Eichholz, welcher der Stellungnahme Ö-2017-10-04-I als 
Anlage beigefügt war, ist in voller Länge im Anhang zu dieser Tischvorlage enthalten 
(und war inhaltlich auch bei den bisherigen regionalplanerischen Bewertungen zu Ö-
2017-10-04-I komplett mit zu Grunde gelegt worden). Die Lage des 
Landschaftsschutzgebietes wurde nochmals überprüft. Die vorgesehene ASB-
Darstellung des RPD liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet. Lediglich die Inhalte des 
kommunalen Rahmenplans der Stadt Velbert zum Bereich Am Schlagbaum / 
Eichholz betreffen u.a. den Bereich des Landschaftsschutzgebietes. Die Inhalte des 
kommunalen Rahmenplans sind jedoch nicht gleichzusetzen mit der ASB-Darstellung 
des RPD. 
Etwaigen Bedenken dagegen wird nicht gefolgt. 
 
 
 
Anhang: Entsprechende Stellungnahmen (chronologisch) 
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Bezirksregierung 
Düsseldorf 

21 Nov. 201/ 

Anlagen: 
OOMEA DOK-Nr.: 

Hans-Jürgen Petrauschke 
Mitglied des Regionalrates Düsseldorf 
Lindenstr. 2-16 
41515 Grevenbroich 

3. Beteiligung für den Entwurf des Regionalplan Düsseldorf 
Hier: Vorrangzonen für Windenergieanlagen im Reichswald im Kreis Kleve 

Sehr geschätzter Herr Petrauschke, 

ich möchte Ihnen, Herr Petrauschke, mein Unverständnis darlegen über das Vorhaben, 
Pj Windkraftanlagen am Reichswald bei Kleve und angrenzender Gebiete zu planen. 
0 Zunächst aber möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass die Gebiete im Reichswald gestrichen 
0 wurden. Meine Hochachtung. 
| Wir als Einwohner der Gemeinde Kessel haben aber auch dafür gekämpft, dass die 
| Vorrangzonen Kesseler Strasse in Nierswalde und Engelstrasse in Reichswalde ebenfalls aus dem 
| Regionalplan gestrichen werden. Was den Standort Kesselerstraße angeht, beträgt die 

Entfernung der Windkraftanlagen zur Bebauung unserer Gemeinde 1200 Meter. Dieser Abstand 
zur Wohnbebauung ist zu gering und die Beschallung nicht hinnehmbar. 
Bei einem Brand einzelner Anlagen ist der Reichswald insofern gefährdet, da die Gebiete von 
drei Seiten unmittelbar an den Reichswald grenzen. Eine Kontamination im 
Wassereinzugsgebiet, vier Brunnen liegen in unmittelbarer Umgebung, ist nicht ausgeschlossen. 
Diese Gebiete Reichswalde und Nierswalde gehören ebenfalls zum „Erholungsgebiet 
Reichswald". In meiner Gemeinde Kessel haben wir 21 Ferienwohnungen. Dort kommen viele 
Erholungssuchende teilweise seit 10 Jahren regelmäßig zurück. Sogar Besucher aus Kanada 
kommen hier zu uns, um die schöne Landschaft zu genießen. Darüber hinaus werden 40 
Zimmer in Reiterpensionen angeboten. In der Gemeinde Nieswalde gibt es ein uriges 
Restaurant. Das „Nieswalder Landhaus" mit 30 Zimmern erfreut sich großer Beliebtheit und ist 
regelmäßig ausgebucht. 
Auch der Rand des Reichswaldes wird von vielen Zugvogelarten wie zum Beispiel Störche und 
Kraniche als Überfluggebiete zu den Winterquartieren in Afrika auf ihren Routen genutzt. Auch 
dort besteht die direkte Gefahr, dass diese dort von den riesigen Rotorblättern angesogen und 
getötet werden. 
Ich möchte Sie daher herzlich bitten, dass Sie sich auch hier dafür einsetzen, dass die 
Vorranggebiete Reichswalde und Nierswalde aus dem Regionalplan gestrichen werden und 
dadurch das Trinkwasser, die Arbeitsplätze und das Naherholungsgebiet erhalten bleiben. 

Mit vorzüglicher Hochachtung, 

DayanK
Maschinengeschriebenen Text
Ö-2017-11-28-A
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Bezirks reg i e ru n g 
Düsseldorf 

2 H Nov. 2017 

Anlagen: 
DOMEA DOK-Nr.: 

Hans-Jürgen Petrauschke 
Vorsitzender des Regionalrates 
Lindenstr. 2-16 
41515 Grevenbroich 

Meine Stellungnahme zu den Vorrangzonen für Windenergieanlagen am Reichswald Einwand 
zum 3. Entwurf des Regionalplans 

Sehr geschätzter Herr Petrauschke, 

'S s 
I 
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ich möchte Ihnen, Herr Petrauschke, meinen Unmut Kund tun über das Vorhaben, 
Windkraftanlagen am Reichswald bei Kleve und angrenzender Gebiete zu planen. 
Zunächst aber möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass die Gebiete im Reichswald gestrichen 
wurden. Meine Hochachtung. 
Wir als Anwohner des Reichswaldes in der Gemeinde Kessel haben aber auch dafür gekämpft, 
das die Vorrangzonen Kesseler Strasse in Nierswalde und Engelstrasse in Reichswalde ebenfalls 
aus dem Regionalplan gestrichen werden. Was den Standort Kesselerstraße angeht, beträgt die 
Entfernung der Windkraftanlagen zur Bebauung unserer Gemeinde 1200 Meter. Dieser Abstand 
zur Wohnbebauung ist zu gering und die Beschallung nicht hinnehmbar. 
Bei einem Brand einzelner Anlagen ist der Reichswald insofern gefährdet da die Gebiete 
dreieiseitig unmittelbar an den Reichswald grenzen. Eine Kontamination im 
Wassereinzugsgebiet, vier Brunnen liegen in unmittelbarer Umgebung, ist nicht ausgeschlossen. 
Diese Gebiete Reichswalde und Nierswalde gehören ebenfalls zum „Erholungsgebiet 
Reichswald". In meiner Gemeinde Kessel haben wir 21 Ferienwohnungen. Dort kommen viele 
Erholungssuchende teilweise seit 10 Jahren regelmäßig zurück. Sogar Besucher aus Kanada 
kommen hier zu uns um dies schöne Landschaft zu genießen. In der Gemeinde Nieswalde gibt 
es ein uriges Restaurant. Das „Nieswalder Landhaus" mit 30 Zimmern erfreut sich großer 
Beliebtheit und ist regelmäßig ausgebucht. 
Auch der Rande des Reichswaldes wird von vielen Zugvogelarten wie zum Beispiel Störche und 
Kraniche als Überfluggebiete zu den Winterquartieren in Afrika auf ihren Routen genutzt. Auch 
dort besteht die direkt Gefahr, dass diese dort von den riesigen Rotorblättern angesogen und 
getötet werden. 
Ich möchte Sie daher herzlich bitten, das Sie sich auch hier dafür einsetzen, das die 
Vorranggebiete Reichswalde und Nierswalde aus dem Regionalplan gestrichen werden 

Mit vorzüglicher Hochachtung, 

DayanK
Maschinengeschriebenen Text
Ö-2017-11-28-B



Hans-Jürgen Petrauschke 
Vorsitzender des Regipnalrates 
Lindenstr. 2-16 
41515 Grevenbroich 

ßezirksregierung 
Düsseldorf 

2 S. Nov. 2017 

Anlagen: 
OOMEA DOK-Nr.: 

Entwurf Regionalplan Dffisseldorf 

Beteiligung nach Beschluss des Regionalrates vom 06.07.2017 

Sehr geehrter Herr Petrauschke 

Wir haben uns in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit dem Thema Windkraft
anlagen beschäftigt und bitten dringendst, auf die im Regiönalplan Düsseldorf 
genannten Flächen auf der Kesseler Straße in Nierswalde und der Engel-Straße in 
Reichswalde sowie auf den Bau und die Inbetriebnahme von Windrädern zu 
verzichten.  ̂

Wir als direkte Anwohner sehen einen unwiederbringlichen Verlust der 
Bodenfunktion. Das tiefe ünd riesige Fundament der Windräder verhindert u.a. 
anderweitige Nutzung der wertvollen Flächen, einen Vertust der Trink- und 
Grundwasserversorgung, Pflanzen im Umkreis des Windrades werden nicht 
ausreichend mit Wasser versorgt und einen Verlust des Erholungswertes durch Lärm 
und Schattenwurf. Wer im und am Reichwald Erholung sucht, der sollte sich an den 
Geräuschen von Flora und Fauna erfreuen. 

Wir wissen, dass die Windräder unmittelbar am Waidrand stehen werden, was 
beim Brand im Windrad schwerwiegende Folgen für den Wald hat: Das Löschen eines 
Windrades ist ja unmöglich, brennende Teile fallen unweigerlich in den Wald, ein 
„kontrolliertes Abbrennenn kann nicht ohne schwere Folgen für das Naturschutzgebiet 
stattfinden. Außerdem wissen auch Sie, dass die Windräder direkt im 
Trinkwasserschutzgebiet stehen werden, wo die ersten Brunnen keine 500 m von 
entfernt liegen. 

Femer sehen wir die Gefahren durch InfraschalU der ja nachweislich 
gesundheitliche. Folgen mit sich bringt. In Dänemark ist der Bau von Windrädern 
sogar in der Nähe einer Nerzfarm gestoppt worden. Wir befürchten} dass unsere für 
den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr gebauten Straße für die Baufahrzeuge und 
Schwertransporte nicht geeignet sind und für den Bau der Windräder weitere 
Grünflächen, Windschutzhecken, Sträucher und Bäume beseitigt werden müssen; eine 

Aufbesserung der Straße in den späteren Jahren müsseh wir als Anwohner dann auch 
mitfinanzieren. / 

Eine Frage haben wir noch: wie stellt sich die Politik die Entsorgung der wegen nicht 
trennbaren Verbundstoffen als Sondermüll zu deklarierenden Windräder bei 
Funktionsuntüchtigkeit, bei Beschädigung oder bei Beendigung der Nutzung vor? 

Freundliche Grüße aus dem noch schönen Natur- ynd Erholungsgebiet in Kessel 

DayanK
Maschinengeschriebenen Text
Ö-2017-11-28-C
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HansrJürgen Petrauschke 
Vorsitzender des Regionalrates 
Lindenstr. 2-16 
41515 Grevenbroich 

Bezirksregierung 
Düsseldorf 

2 8, Nov. 2 017 
Anlagen: 
DOMEA DOK-Nr.: 

Regionalplan Düsseldorf 
Hier: Windenergie-Anlagen im und am Reichwald im Kreis Kleve im 3. 
Entwurf 

0 

'S 
S 

Sehr geehrter Herr Petrauschke 

Hiermit möchten wir Ihnen unsere tiefe Ablehnung zum Ausdruck bringen, dass im 
Erholungsgebiet Reichswald und im benachbarten Bereichen Windkraftanlagen 
gebaut werden sollen. ^ 
Wir wohnen hier in der Erholungsregion Niederrhein, direkt am Wald. Dass der Wald 
für die Windenergieindustrie geopfert werden soll, macht uns fassungslos. 
Als Bewohner von Kessel haben wir uns engagiert, dass die Konzentrationszonen im 
und am Reichswald aus dem Regionalplan gestrichen werden. 
Durch verschiedene Stellungnahmen von Landschafts- und Denkmalpflegern, 
Trinkwasserversorgern, Naturschutzverbänden und mehreren Kommunen wurde 
deutlich, dass der Ausbau der Windkraftanlagen im Bereich des Erholungsgebietes 
Reichswald mit einer Vielzahl öffentlicher Interessen nicht vereinbar ist. Deshalb 
wurden auch die Konzentrationszonen Kartenspieler Weg und Grunewaldstrasse im 
Regionalplan gestrichen. 
Infraschall macht dauerhaft krank. Damit er seismologische Messstationen nicht 
beeinflusst, darf ein Abstand von 20 bis 25 KM nicht unterschritten werden. Die 
Dicke einer Lärmschutzwand für Infraschall müsste % der Wellenlänge betragen. 16 
Hz hat eine Wellenlänge von 34 Metern, das heißt die Dicke der Schutzwand müsste 
dann 8,50 m sein. x 
Wir bitten Sie daher, die dort genannten Punkte in Ihre Überlegungen 
einzubeziehen und sich dafür einzusetzen, dass die Konzentrationszonen 
Reichswalde, Engelstrasse und Nierswalde, Kesselerstrasse aus dem Regionalplan 
herausgenommen werden, da diese Argumente dort ebenfalls zutreffen. Damit 
tragen Sie aktiv zum Umwelt und Landschaftsschutz bei. 
Es wäre nicht verständlich, wenn Sie Entscheidungen ,treffen, die 97% der Bürger 
ablehnen. < 

Mit freundl

DayanK
Maschinengeschriebenen Text
Ö-2017-11-28-D
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- Hans-Jürgen Petrauschke 

Vorsitzender des Regionalrates 
W Lin denstr. 2-16 
g 41515 Grevenbroich 
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® Entwurf des Regionalplan Düsseldorf zu den Vorrangzonen für Windenergieanlagen im 
g Reichswald des Kreis Kleve 
K 
n 

Sehr geehrter Herr Petrauschke 

- Es ist für uns Menschen schwer nachvollziehbar, warum die Wälder für Industrieanlagen 
herhalten müssen. Hier insbesondere das Naherholungsgebiet Reichswald im Kreis Kleve. Der 

] Kreis Kleve zählt schon zu den waldarmen Gebieten. Der Reichswald ist der Rest des 
0 Waldgebietes der nach dem Krieg übrig blieb. 

g Es ist nicht hinnehmbar, dass in einem einige hundert Jahre alten Waldgebiet welches eine 
5 naturästhetische und kulturelle Kostbarkeit darstellt, Waldflächen für Windkraftanlagen 
© geopfert werden. Der Bau, Betrieb und dem späteren Rückbau der Windkraftanlagen wird 
 ̂ irreparable Schäden zurücklassen, unter denen nachfolgende Generationen zu leiden haben. 

Unser bisheriger Umweltminister, Herr Remmel, hat im Mai 2016 Alarm geschlagen, „dass 
man dabei wäre, die Festplatte der Natur unwiederbringlich zu löschen. Der Artenverlust sei 
neben dem Klimawandel die größte Bedrohung für den Menschen. Waldschutz sei auch 
Klimaschutz!" 

Unsere ehemalige Ministerpräsidentin, Frau Kraft, hat im Dezember 2016 in ihrer Rede zum 
70-jährigen Jubiläum von NRW betont, „die Natur und den Wald müssen wir schützen!" 

In einer Haushaltsbeffagung haben sich 97% der hiesigen Bewohner gegen 
Windenergieanlagen im Reichswald ausgesprochen! 

WIR WOLLEN KEINE WINDENERGIEANLAGEN IM WALD UND AUCH NICHT IN 
DER UMGEBUNG DER WÄLDER 
Als wahlberechtigter Bürger möchte ich Sie auch im Namen meine Mitbürger eindringlich 
darum bitten, die geplanten Bereiche für die Errichtung der Windkraftanlagen im 
Erholungsgebiet Reichswald, aus dem Regionalplan zu streichen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Düsseldorf 

2 jj. Nov. 2017 

Anlagen: 
DOMEA DOK-Nr.: 

DayanK
Maschinengeschriebenen Text
Ö-2017-11-28-E



I 'ZsrKsrogierun 
Düsseldorf 

1 1  Nov. ZÜ17 
1  

2 
Anlagen: 
DOMEA DOK-Mr.: 

D 
1 
7 

M i t e  
" Hans-Jürgen Petrauschke 
•j Vorsitzender des Regionalrates 
e Lindenstr. 2-16 
| 41515 Grevenbroich 

Ö 
r 
e 

/ •' 

f-i Mein Einwand zum Vorhaben „Windkraftanlagen im Erholungsgebiet Reichswald" bei Kleve 

Sehr geehrter Herr Petrauschke 

Hiermit möchte ich Ihnen meinen Unmut mitteilen, über das Vorhaben, Windkraftanlagen im 
Q Erholungsgebiet Reichswald bei Kleve und angrenzender Gebiete zu bauen. Es ist nicht akzeptabel, 
Q dass in einem tausend Jahre alten Waldgebiet, das eine ökologische, naturästhetische und 
0 kulturelle Kostbarkeit darstellt, Waldflächen für Windkraftanlagen geopfert werden. Wie Ihnen 
H bekannt sein dürfte, wird die Natur mit ihrer Artenvielfalt durch Bau und Betrieb sowie dem 
4 späteren Rückbau der Windkraftanlagen nachhaltig zerstört! 

" Unser bisheriger Umweltminister, Herr Remmel, hat im Mai 2016 Alarm geschlagen, „dass man 
dabei wäre, die Festplatte der Natur unwiederbringlich zu löschen. Der Artenverlust sei neben dem 
Klimawandel die größte Bedrohung für den Menschen. Waldschutz sei auch Klimaschutz!" 
Es ist für uns Menschen schwer nachvollziehbar, warum dann die Wälder für Industrie
anlagen herhalten müssen. 

Unsere ehemalige Ministerpräsidentin, Frau Kraft, hat im Dezember 2016 in ihrer Rede zum 70-
jährigen Jubiläum von NRW betont, „die Natur und den Wald müssen wir schützen!" 

Für mich ist vieles aus der Politik indes unverständlich! Was wird uns Bürgern noch alles zugemutet, 
was die Zerstörung unseres Lebensraumes betrifft?! 

Das fängt bei Sauerstoff und Trinkwasser an und hört bei Erholungsgebieten nicht auf. 

Als gebürtiger Niederrheiner möchte ich Sie auch im Namen meiner Mitbürger eindringlich darum 
bitten, die geplanten Bereiche für die Errichtung der Windkraftanlagen im Erholungsgebiet 
Reichswald, aus dem Regionalplan zu streichen. 

Dafür haben Sie schon jetzt meinen allerherzlichsten Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 
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BezirKsr3gse^nS 
DOsssIdorf 

Anlagen: 
OOMEADOK-Nr.: 

Herrn 
Hans-Jürgen Petrauschke 
Vorsitzender des Regionalrates Düsseldorf 
Lindenstr. 2-16 
41515 Grevenbroich 

^ N 
11 Nov. p. I7" 'p S f Z 

D 

h 
Hier : Vorrangzonen für Windenergieanlagen im Reichswald im Kreis 
Kleve 
3. Beteiligung für den Entwurf des Regionalplan Düsseldorf 

0 Sehr geehrter Herr Petrauschke, 

Q über 12.000 Waldschützer und Windkraftanlagengegner aus der näheren und 
5 weiteren Umgebung von Kleve haben sich zum Schutz des Reichswaldes gegen 
6 Windräder im und am Wald ausgesprochen. 
41 
7 Ihnen dürfte auch bekannt sein, dass Kleve nicht über geeignete Flächen" für 

Windräder aus Gründen des Landschaftsschutzes, Naturschutzes, Umweltschutzes 
etc. verfügt - und deshalb auch nicht ausweisen kann - siehe hierzu auch die 
Artenvielfalt. 

Ihnen dürfte ebenso bekannt sein, dass die neue Landesregierung die 
Mindestabstände für Windenergieanlagen zur Wohnbebauung auf 1.500m neu 
festschreiben will - siehe Koalitionsvertrag. Der Abstand ist leider immer noch 
weniger als in Bayern mit 10h Regelung. Die Vorrangflächen an der Engelstraße in 
Kleve und in Goch an der Kesseler Straße entsprechen nicht diesem Abstand und 
liegen außerdem in Nierswalde im Wald und in Reichswalde direkt am Waldrand. 
Auch dies ist ein Ausschlusskriterium für diese Flächen. 

Es erschließt sich mir nicht die Natur zu zerstören um einen Klimawandel zu 
stoppen. 

Sie sind als Politiker dafür verantwortlich, dass die Lebensgrundlagen für Mensch 
und Tier für nachfolgende Generationen erhalten bleiben. 

Bleiben Sie in Ihrem Bestreben, den Reichswald und die Lebensräume der Natur zu 
bewahren standhaft. Die Windkraftindustrie arbeitet nur für ihren Profit. Sie darf 
nicht Maßstab für die Entscheidung der Politiker werden. 

Mit herzlichen Grüßen 
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DüsseJQ'orf 

2 8 . Nov . 2017 

Herrn 
Hans-Jürgen Petrauschke 
Vorsitzender des Regionalrates Düsseldorf 
Lindenstr. 2-16 
41515 Grevenbroich 

Anlagen: 
ÖOMEA DOK-Nr.: 

n 

3. Beteiligung für den Entwurf des Regionalplan Düsseldorf 
Hier: Vorrangzonen für Windenergieanlagen im Reichswald im Kreis Kleve 

0 
0 Q Sehr geehrter Herr Petrauschke, 
5 
^ Ihnen dürfte bekannt geworden sein, dass über 12.000 Waldschützer und Windradgegner 
| allein aus dem Kreis Kleve in Unterschriftenaktionen gegen Windräder im und am Wald 

positioniert haben. 

Ihnen dürfte auch bekannt sein, dass Kleve keine geeigneten Flächen" für Windräder aus 
Gründen des Landschaftsschutzes, Naturschutzes, Umweltschutzes etc. nachweisen kann -
und deshalb auch nicht sollte. 

Ihnen dürfte ebenso geläufig sein, dass die neue Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag 
die Abstände für Windräder zur Wohnbebauung auf 1500m vergrößern will. Sowohl die 
Konzentrationszonen an der Engelstraße in Kleve als auch in Goch an der Kesseler Straße 
erfüllen nicht diesen Mindestabstand und liegen außerdem unmittelbar am Waldrand - dies 
ist ebenfalls ein Ausschlusskriterium für Vorrangzonen. 

Es ist vollkommen unbegreiflich, Natur zu zerstören um einen Klimawandel aufzuhalten. 

Als Politiker sind Sie dafür verantwortlich, dass die Lebensgrundlagen für Mensch und Tier 
für unsere Enkel und Urenkel erhalten werden. 

Hierzu können Sie auf meine Unterstützung zählen. 

Mit herzlichen Grüßen  
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Hans-Jürgen Petrauschke 
W Vorsitzende r des Regionalrates 
p Lindenstr. 2-16 
| 41515 Grevenbroich 
i 
0 
[ Mein Einwand zum Vorhaben „Windkraftanlagen im Erholungsgebiet Reichswald" bei Kleve 
M 
K 
n Sehr geehrter Herr Petrauschke 

Hiermit möchte ich Ihnen meinen Unmut mitteilen, über das Vorhaben, Windkraftanlagen im 
Erholungsgebiet Reichswald bei Kleve und angrenzender Gebiete zu bauen. 

_ Der Kreistag des Kreises Kleve, der Rat der Stadt Goch und mehrere andere Kommunen haben 
0 WEA im und am Reichswald abgelehnt. 
0 Die Gemeinde Kranenburg hat das Verfahren zur Errichtung eines Flächennutzungsplanes zur 
P Errichtung von WEA im Reichswald zurückgestellt. Die Fachbehörde des Kreises Kleve hat den 
0 Bauantrag der Fa. ABO-Wind zur Errichtung von 12 Windkraftanlagen im Reichswald am 
4 Kartenspielerweg abgelehnt. 
f "" Es ist nicht akzeptabel, dass in einem tausend Jahre alten Waldgebiet, das eine ökologische, 

naturästhetische und kulturelle Kostbarkeit darstellt, Waldflächen für Windkraftanlagen geopfert 
werden. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, wird die Natur mit ihrer Artenvielfalt durch Bau und 
Betrieb sowie dem späteren Rückbau der Windkraftanlagen nachhaltig zerstört! 

Unser bisheriger Umweltminister, Herr Remmel, hat im Mai 2016 Alarm geschlagen, „dass man 
dabei wäre, die Festplatte der Natur unwiederbringlich zu löschen. Der Artenverlust sei neben dem 
Klimawandel die größte Bedrohung für den Menschen. Waldschutz sei auch Klimaschutz!" 
Es ist für uns Menschen schwer nachvollziehbar, warum dann die Wälder für Industrie
anlagen herhalten müssen. 

Unsere ehemalige Ministerpräsidentin, Frau Kraft, hat im Dezember 2016 in ihrer Rede zum 70-
jährigen Jubiläum von NRW betont, „die Natur und den Wald müssen wir schützen!" 

Für mich ist vieles aus der Politik indes unverständlich! Was wird uns Bürgern noch alles zugemutet, 
was die Zerstörung unseres Lebensraumes betrifft?! 

Als gebürtiger Niederrheiner möchte ich Sie auch im Namen meine Mitbürger eindringlich darum 
bitten, die geplanten Bereiche für die Errichtung der Windkraftanlagen im Erholungsgebiet 
Reichswald, aus dem Regionalplan zu strichen. 

Dafür haben Sie schon jetzt meinen allerherzlichsten Dank! 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

•fr. 

Be.c, rksreg ierung 
Düsseidorf 

2 ä Nov. 2017 

Anlagen: 
DOMEA OOK-Nr.: 
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Regierungspräsidentin 
Brigitta Rademacher 
Bezirksregierung s:» ""'"'"'""-""4''"-" 

Regierungspräsidentin 
Cecilienallee 2 
404 7 4 Düsseldorf 

Regionalplan Düsseldorf 
im 

Sehr geehrte Frau Rademacher 

Mit diesen Schreiben möchte ich Ihnen meine tiefe Abneigung über die Errichtung von 
Windenergieanlagen Erholungsgebiet Reichswald und angrenzenden Bereich zum 

bringen. 
für mich, als gebürtiger Niederrheiner, ein Ding der Unmöglichkeit, den Reichswald als 

Naherholungsgebiet im Kreis Kleve für die Windkraftindustrie zu opfern und nachhaltig durch 
irreparable Schäden zu vernichten. 
Es ist löblich, dass Sie die Konzentrationszonen im Reichswald gestrichen haben. 
Als Bewohner von Kessel haben wir uns engagiert, dass die Konzentrationszonen Engelstrasse in 
Reichswalde und Kesselerstrasse in Nierswalde ebenfalls aus Regionalplan gestrichen 

.. . ....  j, ..... ....,J •••  Bei der voraussichtlichen Entfernung zum Standort Kesselerstrasse 
erheblichen Belastung durch Windgeräusche und Infraschall zu rechnen. Infraschall macht 
dauerhaft krank. Die Dicke einer Lärmschutzwand für Infraschall müsste 114 der Wellenlänge 
betragen. 16  Hz hat eine Wellenlänge von 34 Metern, das heißt die Dicke der Schutzwand müsste 
dann 8,50 m sein. 
Eine Verunreinigung größeren Ausmaß Wassereinzugsgebiet mit vier Brunnen in 
unmmeioarer Nähe von Windanlagen einem Brand zu recnnen, 

den vorangegangenen Beteiligungen von Landschafts- und Denkmalpflegern, 
Trinkwasserversorgern, Naturschutzverbänden und verschiedenen Kommunen deutlich wurde, 
steht eine Vielzahl öffentlicher Interessen dem Windkraftausbau im Reichswald entgegen. Daher 
ist es erfreulich, dass diese sachlichen Streichungsgründe im Aufstellungsverfahren für den 
Regionalplan Düsseldorf doch noch berücksichtigt wurden. 
Ich möchte Sie daher  herzlich bitten, die genannten Punkte in Ihre Überlegungen 
emzubezienen und hier dafür dass die Konzentrationszonen Reichswalde 
und Nierswalde aus 
ebenfalls zutreffen. 

Regionalplan herausgenommen werden, da diese Argumente dort 

Es wäre nicht verständlich, wenn Sie Entscheidungen treffen, die 97% der Bürger ablehnen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Dayan, Keziban

Betreff: WG: Bündnis ProReichswald gegen WKA im & am Reichswald

Anlagen: ProReichswald, Schreiben an alle Fraktionen Regionalrat 04.12.17.pdf; 

Unterschriften gegen WKA im & am Reichswald.pdf; Flyer Waldschutztreff d 

& nl.pdf; 2017-11-30 NRZ Windkraftgegner fordern Schutz des 

Reichswalds.jpeg

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, 

bitte finden Sie im Anhang ein Schreiben unseres Bündnisses ProReichswald, weitere 545 Unterschriften aus den 
letzten 14 Tagen gegen die geplanten Vorrangzonen für Windkraftindustrie im und am Reichswald / Kreis Kleve und 
einen Pressebericht über unsere letzte Veranstaltung. Es liegen Ihnen derzeit bereits mehr als 15.000 Unterschriften 
und persönliche Eingaben von Bürgern gegen Windkraftindustrie im und am Reichswald vor.  
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Argumente bei Ihren Entscheidungen im Planungsausschuss am Donnerstag 
dieser Woche und in der Regionalratssitzung am 14.12.2017.  
Die aktuellen Unterschriften werden am 07.12.2007 zu Einsicht im Original zur Sitzung des Planungsausschusses 
von einem Bündnismitglied mitgebracht. 

Dieses Schreiben haben wir ebenfalls allen Fraktionsvorsitzenden des Regionalrats zukommen lassen. 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Argumente bei Entscheidungen im Planungsausschuss am Donnerstag 
dieser Woche und in der Regionalratssitzung am 14.12.2017.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Bündnis ProReichswald 

Sprecher: XXX
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An die 

Fraktionsvorsitzenden 

im Regionalrat Düsseldorf 

 

Sehr geehrte Fraktionsvorsitzende und Mitglieder im Regionalrat, 

im Verlauf unseres langjährigen Einsatzes zum Schutz des Reichswaldes und dem damit 
verbundenen Widerstand gegen die geplanten Windkraftanlagen im und am Wald haben 
wir Ihnen in bisher unzähligen Schreiben, persönlichen Gesprächen und Teilnahme an 
den Sitzungen des Regionalrats unsere Argumente und unseren Unwillen gegen die 
Zerstörung des wichtigen Lebensraums Reichswald demonstriert. 

Die ungebrochene, immens große Teilnahme der Bürger an unseren Versammlungen, 
Informations- und Protestveranstaltungen zeugt nach wie vor von großer Ablehnung 
gegen die geplante Zerstörung eines so wichtigen Ökosystems wie dem Reichswald 
durch den Bau gigantischer Windkraftanlagen im und am Wald. 

Die Argumente des Regionalrats zur Streichung der Vorrangzonen am Kartenspielerweg 
und an der Grunewaldstraße im o.g. Wald im Zuge der letzten Anpassung des 
Regionalplanes vor dessen dritter Offenlage gelten ebenfalls für die derzeit noch 
vorgesehenen, aus unserer festen Überzeugung heraus jedoch zu streichenden Flächen 
in Nierswalde und Reichswalde.  

Als Begründung für die jüngst erfolgte Streichung der oben genannten 
Windkraftkonzentrationszonen wurden im Wesentlichen folgende Argumente genannt: 

 Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden Biotopverbundes 
 Barrierewirkung vor dem FFH-Gebiet Geldenberg 
 Beeinträchtigung des vom LANUV und Landschaftsverband Rheinland als sehr 

bedeutsam eingestuften Landschaftsbildes und Kulturraumes 
 Industrielle Prägung des größten zusammenhängenden Waldgebietes am 

waldarmen Niederrhein 
 Nicht hinreichende Berücksichtigung der Schallimmissionen 

Leider finden diese Argumente im aktuellen Regionalplanentwurf bei der Beurteilung der 
möglichen Vorrangzonen für Windenergie im Bereich Nierswalde (Stadt Goch) und 

   

Bündnis ProReichswald 
BI Gegenwind im Reichswald/ Tegenwind in het Reichswald e.V. 

Heimat- und Verschönerungsverein Asperden 

Verkehrs- und Heimatverein Kessel e.V. 

Stichting Dorpsraad Ven-Zelderheide 

Heimatverein Reichswalde e.V. 

Heimatverein Nierswalde e.V. 

Sprecher: 

   



Reichswalde (Stadt Kleve) keinen Niederschlag, obwohl diese analog Anwendung finden 
müssten.  

Die genannten Zonen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Reichswald. Im Bereich 
Nierswalde (Wasserschutzzone) wird die Zone hufeisenförmig vom Reichswald 
umschlossen, im Bereich Reichswalde grenzt die Zone unmittelbar an den Wald 
(Abstand zum Wald nach Aussage des Klever Baudezernenten: „null“). 

Die Einrichtung einer Vorrangzone auf diesen Gebieten wäre kontraproduktiv zu den 
bisher vorgenommenen Streichungen von Windenergie im Reichswald. Der Bau und 
Betrieb von Windkraftanlagen am Waldrand würde eine schwerwiegende Vorbelastung 
für den gesamten Reichswald bedeuten.  

Wir erkennen an, dass die Energiewende bedeutsam ist und umgesetzt werden muss. 
Dies kann jedoch nur mit einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung einhergehen. Diese 
Akzeptanz konnte bisher nicht erreicht werden; davon zeugen bisher mehr als 13.000 

Unterschriften sowie tausende persönliche Eingaben besorgter bzw. empörter Bürger. 

Im Rahmen der Einladung des Bündnis ProReichswald zu einer öffentlichen 
Veranstaltung am 29.11.2017 in Nierswalde auf Höhe des geplanten 
Vorrangzonengebietes wurden in kürzester Zeit weitere 545 Unterschriften gegen die 
geplanten Windkraftanlagen in Nierswalde und Reichswalde abgegeben. Diese neuen 
Unterschriften, einen Zeitungsartikel über unsere letzte Veranstaltung und einen deutsch-
niederländischen Flyer der Veranstaltung finden Sie im Anhang. 

Wir sind der Überzeugung, dass das gesamte Gebiet (am und im Reichswald) eine 
bedeutende Rolle in Sachen Ökologie, Kultur und Landschaft, Geologie und 
Wasserschutz einnimmt. Daher sollte es unbedingt vor industriellen Eingriffen 

geschützt werden.  

Neben den Bürgern und unserem grenzüberschreitenden Bündnis sind weitere Betroffene 
wie die Stadt Goch, der Kreis Kleve sowie niederländische Gemeinden den zuvor 
genannten Argumenten gefolgt und haben sich ebenfalls eindeutig gegen Vorrangzonen 
für Windenergieerzeugung am und im Reichswald ausgesprochen. Auch alle Fraktionen 
des Rates der Stadt Kleve haben jüngst im Rat gegen die Zone in Reichswalde gestimmt. 

 

Wir bitten Sie, dies bei Ihren Entscheidungen hinreichend zu berücksichtigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sprecher Bündnis ProReichswald 
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Dayan, Keziban

Betreff: WG: 2 Dokumente für Tischvorlage

Wichtigkeit: Hoch

 
_____________________________________________ 
Von: xxx  
Gesendet: Donnerstag, 7. Dezember 2017 10:15 
An: Falkner, Rene; van Gemmeren, Christoph 
Betreff: Einwendung zum 3. Entwurf des Regionalplans / PZ1a bzw. Ö-2017-10-04-I 
 

 

Sehr geehrte Herren, 

 
unter den Planzeichen PZ1a bzw. in der 22. Synopse, Ö-2017-10-04-I Velbert wurde meine Einwendung zum 3. 

Öffentlichkeitsbeteiligung des RPD bearbeitet. 

In der regionalplanerischen Bewertung wird dargestellt, dass meine Ausführung, dass ein Teil der überplanten 

Flächen im Landschaftsschutzgebiet liegen, so nicht stimmt. 

Dies kann ich nicht nachvollziehen, da im Rahmenplan auf S. 7 aus meiner Sicht eindeutig dargestellt ist, dass das 

Landschaftsschutzgebiet sehr wohl betroffen ist. 

In der Unterlage „Ö-2017-10-04-I Velbert“ ist dies leider nicht mehr zu erkennen, da der untere Teil der Textpassage 

eingekürzt wurde (siehe u.a. Screenshot). 

 
Ich bitte um kurzfristige Prüfung und Stellungnahme, da ich natürlich geklärt haben möchte, ob u.a. mein Einwand 

bzgl. des Landschaftsschutzgebietes berechtigt ist. 

Vorab vielen Dank für Ihre Bemühungen! 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

xxx 






































